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Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Selbstorganisationen von 
Migrantinnen und Migranten 

 
Runderlass des Ministeriums für Arbeit, 

Integration und Soziales – Az.: IV A 4 - 9641 
vom 4. Mai 2017

Der Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales vom 13. August. 2015 (MBl. 
NRW. S. 503) wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 2.3 Satz 6 wird die Angabe „4.1“ durch die Angabe „5.1“ ersetzt.

2. In Nummer 6.4.2 wird Satz 3 gestrichen.

3. In Nummer 6.4.3 wird Satz 2 gestrichen.

4. Nummer 9.3 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird gestrichen.
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b) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Zu den Nummern 2.2 und 2.3: Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt auf Anforderung der 
Maßgabe der VV zu § 44 LHO.“.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

- MBl. NRW. 2017 S. 463
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